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Universitätsstadt Gießen 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/04 

„Bergkaserne I“  

(Vorhaben- und Erschließungsplan Wohnen und Handel am 

Kugelberg) 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Frist bis zum 03.02.2012) eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen. 

 
 
Gießen, den 28.02.2012 
 
 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Öffentlichkeit) 
 
Verkehrsclub Deutschland, KV Gießen (28.01.2012) 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Träger öffentlicher Belange) 
 
Regierungspräsidium Gießen/Obere Landesplanungsbehörde (2.02.2012) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (7.02.2012)  
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (06.02.2012) 
 
 
 

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise 
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Frankfurt, 3.02.2012) 
Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel Mitte-Süd e.V. (2.02.2012) 
Regierungspräsidium Darmstadt/Kampfmittelräumdienst (20.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brandschutz (29.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1.02.2012) 
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (5.01.2012) 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Schotten (8.02.2012) 
Polizeipräsidium Mittelhessen/Regionaler Verkehrsdienst (18.01.2012) 
Stadtwerke Gießen/Fernwärme (1.02.2012) 
Stadtwerke Gießen, Mittelhessen Netz (3.02.2012) 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (2.02.2012) 
Stadt Wetzlar (29.12.2011)  
Gemeinde Buseck (28.12.2011) 
Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftssamt (11.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Stadtvermessungsamt (19.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (24.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt-Mittelhessische Abwasserbetriebe (1.02.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Abt. Wirtschaftsförderung (23.01.2012) 
Universitätsstadt Gießen, behindertenbeauftragte (9.01.2012) 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Amt für Bodenmanagement 
Landesamt für Denkmalpflege 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Naturschutzbund Deutschland 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen 
Stadtwerke, Nahverkehr 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
Arbeitsgemeinschaft der Frauenverbände 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 
03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Verkehrsclub Deutschland, VCD Gießen vom: 28.01.2012 

Beschlussempfehlungen 
zu 1) 
Der Anregung zur Verbreiterung aller Verkehrsflächen im Plangeltungsbereich, 
um mindestens 3,00 m breite Fußwege anlegen zu können, wird nicht gefolgt. Es 
wird festgestellt, dass die Empfehlungen der anzulegenden Entwurfsrichtlinien 
(RASt 06) unter Berücksichtigung der Zwangspunkte im Bestand weitgehend 
umgesetzt wurden.  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bereitet grundsätzlich den Bau der erforderlichen 
Erschließungsstraßen durch die Festsetzung von Verkehrsflächen vor. Die Festlegung des 
Ausbauquerschnittes und verkehrsrechtliche Anordnungen erfolgen im Zuge der Planum-
setzung. Daher kann im Bebauungsplan regelmäßig keine abschließende Entscheidung 
beispielsweise über die Regelbreite von Fußwegen getroffen werden. 
Im Plangeltungsbereich muss einerseits zwischen den verschiedenen Bau- (Ausbau, Neu-
bau) und Straßentypen (Örtliche Einfahrtsstraße und Wohnstraße) unterschieden werden. 
Andererseits enthalten die festgesetzten Verkehrsflächen auch den im Rahmen der Er-
schließungsplanung weitgehend abgestimmten Bereich des ersten 
Erschließungsabschnittes (insbesondere für das Nahversorgungsareal) und die weitere 
Gesamterschließung, deren genaue Ausgestaltung erst im Rahmen der weiteren baulichen 
Entwicklung festgelegt wird. 
Bei der Grünberger Straße erfolgt ein Ausbau zur Erschließung der Bergkaserne ab der 
Bordsteinkante des über 4,00 m breiten nördlichen Gehweges. Die Erschließungsplanung 
sieht bei der laut RASt 06 als örtliche Einfahrtsstraße einzuordnenden 
Hauptverkehrsstraße neben der neuen Einbiegespur auf das Kasernenareal auch die 
Anlage von 1,85 m breiten Radfahrstreifen sowie einen 2,50 m breiten südlichen 
Gehweg vor. Eine weitere Erweiterung auf das Kasernengelände war nicht möglich, da 
hier Baufluchten und eine Baumerhaltung zu berücksichtigen waren. Da südlich des 
Gehweges eine Grünfläche angrenzt, wird eine dortige Regelbreite von 2,50 m für 
ausreichend gehalten. 
Bei der zentralen Gebietserschließung (erster Abschnitt), die als Wohnstraße klassifiziert 
wird, sind beidseits 2,50 m breite Gehwege geplant. Die RASt 06 empfiehlt hierfür 
Regelbreiten zwischen 2,50 und 3,00 m. Insofern liegt kein Widerspruch vor. 
Die genannten Empfehlungen für Fußgängeranlagen wurden der Erschließungsplanung 
nicht zu Grunde gelegt. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass auch die Richtlininen für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt) nur empfehlenden Charakter haben. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 
03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Verkehrsclub Deutschland, VCD Gießen vom: 28.01.2012 

Beschlussempfehlungen 
zu 2) 
Der angeregte Verzicht auf öffentliche Stellplätze in einem Teilabschnitt der 
Gebietserschließung mit einem Umgestaltungsvorschlag (Fahrradständer, Geh-
wegverbreiterung, Bäume) soll bei der weiteren baulichen Entwicklung der 
Vermarktungsflächen der Bergkaserne geprüft werden. Die Anlage öffentli-
cher Stellplätze sowie die straßenbegleitende Baumpflanzung auf der West-
seite der Gebietserschließung werden nicht Bestandteil des ersten Erschlies-
sungsabschnittes, sondern sind der weiteren Abstimmung im Zuge der bauli-
chen Entwicklung vorbehalten. 
Auf die generellen Ausführungen zur abschließenden Regelung der Straßengestaltung in 
Punkt 1) wird verwiesen. Ein vollständiger Ausbau von festgesetzten Verkehrsflächen ist 
nicht zwingend vorgeschrieben. 
zu 3) 
Die Erforderlichkeit einer Querungshilfe (Mittelinsel) im Bereich der Einmün-
dung der Gebietserschließung in die Grünberger Straße wurde im Rahmen der 
Erschließungsplanung nicht erkannt. Ihre Realisierung mit in der Folge Verbrei-
terung des Gesamtquerschnittes ist aufgrund der vorgegebenen Zwangspunk-
te auch nicht möglich. 
Im Rahmen einer umfassenden Variantenprüfung bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie 
in 2007 wurde ein Verkehrskonzept abgestimmt, dass am neuen Einmündungsbereich 
ohne eine Lichtsignalanlage auskommt. Daraus ergibt sich zwingend eine Fahrbahn mit 
separater Linksabbiegespur für die stadteinwärts ausgerichteten Verkehre. 
Im Rahmen der Erschließungsplanung hat das Tiefbauamt mit der Straßenverkehrsbehörde 
festgelegt, dass für die im Einmündungsbereich von ca. 2.500 KFZ/d befahrene 
Gebietserschließung keine Querungshilfe mit Mittelinsel erforderlich wird. 
Für die Fußgänger-Verkehre zum Lebensmittelmarkt kann ggf. in der Gebietserschließung 
zwischen den beiden eingeplanten Linksabbiegespuren eine Querungshilfe eingerichtet 
werden, was in der weiteren Abstimmung der Erschließungsplanung geprüft werden soll. 
zu 4) 
Die Ausgestaltung der Querungshilfe auf der Grünberger Straße wird ab-
schließend in der Entwurfsausarbeitung zur Erschließungsplanung festgelegt. 
Der Bedarf für eine zweite Querungshilfe für die gleiche Wegebeziehung wird 
nicht erkannt. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass im Bereich der im Vorentwurf dargestellten 
schraffierten Sperrfläche ausreichend Platz zur Unterbringung einer Mittelinsel vorhandenist 

1.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. 
bis 03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Verkehrsclub Deutschland, VCD Gießen vom: 28.01.2012 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 5) 
Die Breite der Fahrspuren auf der Grünberger Straße wird abschließend in 
der Entwurfsausarbeitung zur Erschließungsplanung festgelegt. Der Bedarf 
für eine Reduzierung von 3,50 auf 3,25 m Breite zur Reduzierung der 
Fahrgeschwindigkeiten wird nicht erkannt. 
Die Grünberger Straße weist ein hohes Aufkommen an Bus- und Schwerverkehr 
auf, was derartige Fahrbahnbreiten regelmäßig begründet. 
 
 
zu 6) 
Die Anregung zur Führung des Radverkehres und zur Ausgestaltung im 
Bereich der zu verlegenden Bushaltestelle auf der Südseite der Grünberger 
Straße wird im Rahmen der Erschließungsplanung geprüft. 
  
 
 
 
zu 7) 
Der satzungsgemäße Nachweis der notwendigen Fahrradabstellplätze für 
die Wohnanlage ist ausschließlich im Baugenehmigungsverfahren zu 
führen. 
Für den Bebauungsplan entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
zu 8) 
Der satzungsgemäße Nachweis der notwendigen Fahrradabstellplätze für 
die Märkte ist ausschließlich im Baugenehmigungsverfahren zu führen. 
Für den Bebauungsplan entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

1.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 
02.01. bis 03.02.2012  
nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Verkehrsclub Deutschland, VCD Gießen vom: 28.01.2012 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
zu 9) 
Die Anregung zur Einrichtung einer Tempo 30-Zone im Bereich der neuen 
Gebietserschließung wird an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weiter 
geleitet. Sie kann abschließend im Rahmen der Bebauungsplanung nicht 
entschieden werden. 
Die angeregte Absperrung der Durchfahrungsmöglichkeit zur Licher Straße mit 
einer Abpollerung wurde als eine Variante bereits in der Machbarkeitsstudie 
geprüft und verworfen. 
Angesichts des in der Machbarkeitsstudie ermittelten künftigen Verkehrsaufkommens 
zwischen Grünberger und Licher Straße von unter 3.000 KFZ/d sind derartige 
Maßnahmen der Abhängung von Verkehrsbeziehungen unbegründet. 
 
 
zu 10) 
Die Zustimmung zur geplanten Wegeverbindung zwischen Grünberger Straße 
und Fröbelstraße wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Ausgestaltung und Öffnung des einen relativ großen Höhenunterschied 
überwindenden künftigen öffentlichen Gehweges auch für den Radverkehr 
wird in der weiteren Abstimmung geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 03.02.2012  
nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen vom: 2.02.2012 

 
Beschlussempfehlungen 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 
03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen vom: 2.02.2012 

 
Beschlussempfehlungen 
zu 1) (Obere Landesplanungsbehörde) 
Die Einschätzung und Zustimmung der Oberen Landesplanungsbehörde 
zum geplanten Einzelhandelsvorhaben wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis auf die Einbeziehung der geplanten Verkaufsflächen in das 
vorgesehene Standortverträglichkeitsgutachten für die geplante 
großflächige Nahversorgungslage „PX-Areal“ an der Grünberger Straße 
wird im diesbezüglichen Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen sein. 
Mit dem ausgewählten Investor für das PX-Areal, auf dem nach Vorabstimmung 
mit der Bundesimmobilienanstalt und genereller Untersuchung im 
gesamtstädtischen Einzelhandelsgutachten (GMA/2011) ein Vollsortimenter-
Lebensmittelmarkt und ein Discounter mit zusammen maximal 2.500 m² 
Verkaufsfläche realisiert werden sollen, wurden im Februar Gespräche 
aufgenommen. Dabei wurde vereinbart, dass bis etwa Mitte 2012 ein Standort 
bezogener Verträglichkeitsnachweis erstellt und mit den zuständigen Stellen (u.a. 
Obere Landesplanung) vorabgestimmt werden muss. 
 
 
zu 2) (Altlastenbehörde) 
Die Zustimmung der Oberen Altlastenbehörde zum Bebauungsplan wird 
zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis auf die bzw. die Zustimmung zur angedachte(n) Vorgehensweise 
bezieht sich auf die im Umweltbericht aufgeführten fachlichen Anforderungen des 
städtischen Amtes für Umwelt und Natur, wonach der Gesamtbereich als 
Altlastenverdachtsfläche zu kennzeichnen und von punktuelle Belastungen 
auszugehen ist.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 
03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg vom: 7.02.2012 

 
Vorbemerkung 
Die Stellungnahme der IHK ist nach Abschluss des Offenlage-Zeitraumes 
eingegangen. Ein Antrag auf Fristverlängerung wurde gestellt und 
genehmigt. Daher werden die Anregungen der Abwägung unterzogen. 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) 
Die Einschätzung, dass der geplante Vollsortimenter-Lebensmittelmarkt eine Ver-
sorgungslücke im Gießener Ostviertel schließen und nur zu unwesentlichen 
Kaufkraftumschichtungen sowie Beeinträchtigungen des innerstädtischen 
Einzelhandels führen wird, wird zur Kenntnis genommen und geteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den 
geplanten Lebensmittel- und Getränkemarkt kein Mischgebiet festgesetzt wird und daher 
die diesbezüglichen Größenbeschränkungen gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverord-
nung/BauNVO nicht gelten. 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan GI 03/04 „Bergkaserne I“ 
Abwägung der Anregungen, die im Offenlegungs-Verfahren vom 02.01. bis 
03.02.2012 nach § 3+4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg vom: 7.02.2012 

Beschlussempfehlungen 
zu 2) 
Der vorgetragene Aspekt der Großflächigkeit insbesondere in Bezug auf die 
Agglomerationswirkung der geplanten Einzelhandelsbetriebe wird 
planungsrechtlich als nicht problematisch oder gar rechtlich unzulässig 
erkannt. Auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
genauer Vorhabensbeschreibung (Art der Einzelhandelsbetriebe, 
Verkaufsflächen- und Randsortimente-Beschränkung), jedoch ohne 
Festsetzung einer Baugebietsart gemäß BauNVO (Misch- oder Sondergebiet) 
wird das Baurecht für die Errichtung zweier Einzelhandelsbetriebe 
geschaffen, von denen der Lebensmittelmarkt alleine sowie auch die 
Summenwirkung zwar als großflächig i.S. der BauNVO eingestuft werden, 
jedoch keine negativen städtebaulichen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO ausgehen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den 
geplanten Lebensmittel- und Getränkemarkt kein Mischgebiet festgesetzt wird und 
daher die diesbezüglichen Größenbeschränkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 
nicht gelten. Aufgrund der Flächenanforderungen bei einem vom Magistrat für den 
Standort Bergkaserne ausdrücklich gewünschten sog. Vollsortimenter-
Lebensmittelmarkt (mit rd. 18.000 verschiedenen Artikeln und insbesondere einem 
vollständigen Frische-Sortiment) erfolgte bereits bei der Ausschreibung des 
Standortes durch die Bundesimmobilienanstalt eine Festlegung auf eine Gesamt-
verkaufsflächengröße von max. 1.300 m² sowie die baulich-organisatorische 
Trennung in zwei Einheiten, von denen der Lebensmittelmarkt maximal 900 m² 
Verkaufsfläche umfassen sollte. In der Vorhabensbeschreibung und Begründung zum 
Bebauungsplan wurde dargelegt, dass dieses Vorhaben keine negativen 
städtebaulichen Auswirkungen entfaltet. Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind 
gemäß den Vorgaben der Regional- und Landesplanung zudem generell in einem 
Oberzentrum wie Gießen zulässig. 
Die ausgewählte Lösung mit einem REWE-Lebensmittel- und –Getränkemarkt erfüllt 
alle o.g. Vorgaben. Sie wurde durch das mittlerweile beschlossene gesamtstädtische 
Einzelhandelsgutachten bestätigt. Zu den diesbezüglichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanentwurfes haben die Obere Landesplanungsbehörde, die 
Nachbargemeinde Buseck und der Einzelhandelsverband keine Anregungen 
vorgetragen. 
 

1.  



 11 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 3) 
Der Anregung zur Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche des 
Nahversorgers wird nicht gefolgt. Das geplante Einzelhandelsvorhaben ist 
verordnungskonform. 
Aus den unter 1) und 2) ausgeführten Gründen wird festgestellt, dass der mit 
dem Eigentümer (Bund), dem Vorhabenträger (Fa. Faber & Schnepp) und dem 
Betreiber (Fa. REWE) vorabgestimmte Bau eines Lebensmittel- und Getränkemark-
tes mit insgesamt max. 1.300 m² Verkaufsfläche am Standort Bergkaserne 

- Dem Ziel des Magistrates zur Ansiedlung eines Vollsortimenter-
Nahversorgers entspricht, 

- keine negativen städtebaulichen bzw. wesentlichen Auswirkungen auf 
konkurrierende Standorte bzw. Versorgungsbereiche sowie den 
innerstädtischen Einzelhandel entfaltet und 

- durch planungsrechtliche Ausweisung im Rahmen eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes (mit Verzicht auf die Festsetzung eines 
Baugebietes gemäß BauNVO) den Vorgaben des regionalen Raumord-
nungsplanes, der Flächennutzungsplanung sowie der Baunutzungs-
verordnung nicht widerspricht. 

 


